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darf hödistens 6 Wochen betragen. Sie ist 
bei einer Anordnung der Einweisung in 
die zeitliche Befristung gemäß Abs. 1 ein
zubeziehen.

(6) Der Kreisarzt hat seine Anordnung 
den nächsten Angehörigen, dem zuständi
gen Staatsanwalt, dem Leiter der Einrich
tung, in welche der Betroffene eingewiesen 
wird, sowie dem für den ständigen Wohn
sitz oder Aufenthalt zuständigen Rat der 
Stadt oder Gemeinde unverzüglich schrift
lich zur Kenntnis zu geben.

§7
Fachärztliche Nachprüfung bei Einweisung 

durch Anordnung

(1) In der Einrichtung ist eine fachärzt
liche Nachprüfung der Einweisungsdiagnose 
und der Notwendigkeit der Betreuung in 
der Einrichtung vorzunehmen und in den 
Betreuungsunterlagen zu protokollieren.

(2) Von dem Ergebnis der Nachprüfung 
sind der zuständige Staatsanwalt und der 
Kreisarzt sofort schriftlich in Kenntnis zu 
setzen.

§ 8
Aufhebung der Anordnung

(1) Sind die Voraussetzungen für die 
Anordnung der Einweisung nicht mehr ge
geben (§ 6 Absätze 1 und 2), hat der Leiter 
des Krankenhauses oder der für die psy
chiatrische Betreuung verantwortliche Arzt 
der Pflegeeinrichtung mit der schriftlichen 
Zustimmung des örtlich zuständigen Kreis
arztes die Anordnung sofort aufzuheben. 
Die Aufhebung hat die Entlassung dann 
nicht zur Folge, wenn der Kranke mit sei
ner Zustimmung oder der des gesetzlichen 
Vertreters weiter in der Einrichtung ver
bleibt.

(2) Der Kranke oder der gesetzliche Ver
treter sowie jeder Angehörige, der die per
sönliche Fürsorge für den Eingewiesenen 
übernehmen will, können beim Leiter der 
Einrichtung die Aufhebung der Anordnung 
beantragen. Über den Antrag entscheidet 
der Leiter des Krankenhauses oder der für 
die psychiatrische Betreuung verantwort
liche Arzt der Pflegeeinrichtung. Die Ent
scheidung bedarf der schriftlichen Zustim
mung des örtlich zuständigen Kreisarztes.

§9
Besondere Bestimmungen für die 

ärztliche Anordnung und Entscheidung

(1) Die Anordnung gemäß § 6 Absätze 1, 
2 und 4 und die Entscheidung gemäß § 8 
haben schriftlich zu erfolgen und sind zu 
begründen. Aus der Begründung müssen 
die Voraussetzungen für die ärztliche An
ordnung der Einweisung oder für die Auf
hebung ersichtlich sein.

(2) Die Anordnung der Einweisung ist 
mit Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Das 
gleiche gilt, wenn der Antrag, die Anord
nung der Einweisung aufzuheben, abgelehnt 
wird.

(3) Die Anordnung ist dem Kranken 
oder dem gesetzlichen Vertreter und die 
Entscheidung über den Antrag auf Aufhe
bung der Anordnung dem Antragsteller zu 
übersenden.

(4) Ist ein sofortiger schriftlicher Erlaß 
einer Anordnung nicht möglich, kann zu
nächst mündliche Bekanntmachung erfol
gen.

§10
Beschwerde

(1) Gegen die ärztliche Anordnung der 
Einweisung oder gegen die Ablehnung des 
Antrages auf Aufhebung der Anordnung 
steht dem Kranken oder dem gesetzlichen 
Vertreter das Recht der Beschwerde zu. 
Das Recht der Beschwerde hat auch der An
gehörige, dessen Antrag auf Aufhebung der 
Anordnung abgelehnt wurde. Die Be
schwerde ist innerhalb einer Woche beim 
Kreisarzt, der die Anordnung getroffen hat 
oder mit dessen Zustimmung die Anord
nung oder Entscheidung getroffen wurde, 
einzureichen.

(2) Wird der Beschwerde durch den 
Kreisarzt nicht stattgegeben, ist diese an 
den Bezirksarzt weiterzuleiten. Der Be
zirksarzt entscheidet nach Anhören des 
Leitenden Arztes für Psychiatrie endgültig, 
soweit nicht bereits Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung gemäß § 11 Abs. 2 gestellt 
worden ist. Über die Beschwerde ist inner
halb einer Frist von 2 Wochen zu entschei
den.

(3) Die Beschwerdeentscheidung hat 
schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen.

(4) Die Beschwerde hat keine aufschie
bende Wirkung.


